Allgemeine Geschéaftsbedingungen der EWR AG (nachfolgend: ,,EWR*) fiir die Vertrige Herzgas
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Vertragsschluss/Lieferbeginn

Der Vertrag kommt zustande, sobald EWR dem Kunden in Textform das Zustandekommen bestatigt
(Vertragsschluss mit Auftragsbestatigung) und den voraussichtlichen Lieferbeginn mitteilt. Grund-
voraussetzung zum Abschluss des Vertrags ist, dass keine Altschulden des Kunden bei EWR
bestehen.

Die Vertragslaufzeit beginnt mit Lieferbeginn und hdngt davon ab, dass alle fir die Belieferung not-
wendigen MaRnahmen (Kiindigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung
erfolgt bei Verbrauchern nicht vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist, es sei denn, der Kunde
fordert EWR hierzu ausdricklich auf. Die reguldre Vertragslaufzeit ergibt sich aus dem Auftragsfor-
mular bzw. den Vertragsdaten.

Umfang und Durchfiihrung der Lieferung / Leist / Weiterlei bot / Befreiung
von der Leistungspflicht

EWR liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine vertraglich benannte Entnah-
mestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, tiber den der Kunde belie-
fert und mittels Marktlokations-Identifikationsnummer energiewirtschaftlich identifiziert wird. Die
Belieferung erfolgt auRerhalb der Grundversorgung.

Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemaR § 9 Abs. 2
MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen
Messstellenbetreiber schlieBt. EWR stellt dem Kunden das Entgelt fir Messstellenbetrieb und Mes-
sung unter den Voraussetzungen von Ziff. 6.3 in Rechnung.

Der Kunde wird die Energie lediglich zur eigenen Versorgung nutzen. Eine Weiterleitung an Dritte
ist unzulassig.

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten in der Energieversorgung ist EWR, soweit es
sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebes einschlieRlich des Netzanschlusses handelt, von sei-
ner Leistungspflicht befreit. Zu den méglichen Anspriichen des Kunden gegen den Netzbetreiber vgl.
Ziff. 9.

Wird den Parteien die Erfillung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umsténde, auf die
sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirt-
schaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere hohere Gewalt wie z. B. Naturka-
tastrophen, Krieg, Pandemien, ArbeitskampfmaRnahmen, hoheitliche Anordnungen) unmaglich ge-
macht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange diese Um-
stande noch andauern.

EWR ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netz-
anschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb
auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzanspriiche des Kunden gegen EWR bleiben
fur den Fall unberihrt, dass EWR an der Unterbrechung ein Verschulden trifft.

Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung / Ab-
rechnungsinformationen / Verbrauchshistorie

Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder recht-
méRige Ersatzwertbildung) des zustindigen Messstellenbetreibers bzw. Netzbetreibers ermittelt.
Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber oder von EWR oder, sofern
keine Fernubermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. Gber ein intelligentes Messsystem) erfolgt, auf
Verlangen von EWR oder des Messstellenbetreibers kostenlos vom Kunden selbst durchgefihrt. Er-
folgt eine Ferntibermittlung der Verbrauchsdaten (z.B. tber ein intelligentes Messystem), wird die
Ablesung der Messwerte in begriindeten Einzelféllen, z.B. fir die Dauer eines technisch bedingten
Ausfalls der Fernkommunikation, ebenfalls auf Verlangen der EWR kostenlos vom Kunden selbst
durchgefihrt, sofern dies fur die Abrechnung nach diesem Vertrag erforderlich ist. Verlangt EWR
eine Selbstablesung des Kunden, fordert EWR den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der
Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, etwa anlasslich eines Lieferantenwechsels
oder bei Vorliegen eines berechtigten Interesses von EWR an einer Uberpriifung der Ablesung, und
zum Zwecke der Erstellung der Abrechnungsinformationen. Der Kunde kann einer Selbstablesung
widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Soweit der Kunde fiir einen bestimmten Abrech-
nungszeitraum trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten Gbermittelt hat oder EWR aus
anderen Griinden, die EWR nicht zu vertreten hat, den tatsachlichen Verbrauch nicht ermitteln kann
(etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Messstellenbetreiber rechtméRig emittelten Ersatzwerte
verfiigbar sind), kann EWR den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem
Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils unter angemessener Berticksichti-
gung der tatsachlichen Verhaltnisse schatzen.

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten
von EWR oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstiick und zu seinen Raumen
zu gestatten, soweit dies zur Emittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen, im Rahmen des Be-
triebs, zur Wartung oder zur Ablesung der Messeinrichtungen bzw. des Messsystems erforderlich
ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am oder im
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen;
mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafur Sorge zu tragen, dass die Messein-
richtungen bzw. das Messsystem zugénglich sind. Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt verwei-
gert oder behindert, stellt EWR dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaR
Preisblatt in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewohnlichen Lauf
der Dinge zu erwartenden Kosten nicht tbersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet,
solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die H6he der Pauschale.

EWR kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Die Hohe der Abschlagszahlung
richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen
Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuel-
len Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies an-
gemessen zu beriicksichtigen.

Zum Ende jedes von EWR festgelegten Abrechnungszeitraumes, der ein Jahr nicht Gberschreitet,
und zum Ende des Vertragsverhaltnisses wird von EWR eine Abrechnung nach seiner Wahl in elekt-
ronischer Form oder in Papierform erstellt. Abweichend von Satz 1 hat der Kunde das Recht, eine
kostenpflichtige monatliche, vierteljahrliche oder halbjéhrliche Abrechnung zu wahlen, die auf
Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit EWR erfolgt. Erhalt der Kunde Abrechnungen in Pa-
pierform, erfolgt die Ubermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch in elektronischer Form. Er-
hilt der Kunde elektronische Abrechnungen, erfolgt die Ubermittlung der Abrechnungen auf
Wunsch auch einmal jahrlich in Papierform. In jeder Abrechnung wird der tatséchliche Umfang der
Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet. Ergibt sich eine Abweichung
der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatséchlichen Belieferung, sowird der zu viel oder
zu wenig berechnete Betrag unverziiglich erstattet bzw. nachentrichtet, spatestens aber mit der
néchsten Abschlagszahlung verrechnet. Bei einer monatlichen Abrechnung entfallt das Recht von
EWR nach Ziff. 3.3 Satz 1.

Erfolgt die Ferntbermittlung der Verbrauchsdaten (z.B. (iber ein intelligentes Messsystem), ist EWR
berechtigt, anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, die Entgelte nach diesem Vertrag fur die
im Liefermonat gelieferte Energie monatlich abzurechnen.

Erhdlt der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Ferniibermittlung der Ver-
brauchsdaten (z. B. Uber ein intelligentes Messsystem), erhdlt er unentgeltlich die (in jeder Rech-
nung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG automatisch alle sechs
Monate und auf Wunsch alle drei Monate. Erfolgt eine Fernibermittlung der Verbrauchsdaten (z.B.
tber ein intelligentes Messsystem) und rechnet EWR nicht monatlich ab, erhdlt der Kunde unent-
geltlich die Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG automatisch monatlich.

Auf Wunsch des Kunden stellt EWR dem Kunden und/oder einem von diesem benannten Dritten,
soweit verfiigbar, ergdnzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie zur Verfiigung. EWR
stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemé&R Preisblatt in Rechnung.

Der Kunde kann jederzeit von EWR verlangen, eine Nachprifung der Messeinrichtungen bzw. des
Messsystems an seiner Abnahmestelle durch eine Eichbehérde oder eine staatlich anerkannte Priif-
stelleim Sinne von § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachprifung fallen dem Kun-
den nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht tberschritten wer-
den.
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EWR

Ergibt eine Nachpriifung der Messeinrichtungen bzw. des Messystems eine Uberschreitung der
eichrechtlichen Verke hrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetra-
ges festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird
der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der
néchsten Abschlagszahlung verrechnet. Ist das AusmaR des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen
oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine rechtmé&Rig ermittelten Ersatzwerte
vor), so ermittelt EWR den Verbrauch fiir die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung durch Schat-
zung entsprechend Ziff. 3.1 Satz 6. Anspriiche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschrénkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann
tiber einen groReren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf langstens drei
Jahre beschrankt.

Andert sich das vertragliche Entgelt wihrend des Abrechnungszeitraums oder beginnt oder endet
der Abrechnungszeitraum untermonatlich (z.B. bei untermonatlicher Aufnahme oder Beendigung
der Belieferung), so rechnet EWR gednderte verbrauchsunabhéngige Preisbestandteile tagesgenau
ab. Fur die Abrechnung geédnderter verbrauchsabhéngiger Preisbestandteile wird die nach Ziff. 3.1
ermittelte Verbrauchsmenge des Kunden im Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer Schatzung
nach billigem Emessen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach der Preisénderung aufgeteilt,
wobei jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage vergleichbarer Erfahrungswerte
angemessen zu berticksichtigen sind. Die nach der Preisanderung anfallenden Abschlagszahlungen
kénnen entsprechend angepasst werden.

h

Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahl weigerung / Aufri
Samtliche Rechnungsbetrage sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschlége und Voraus-
zahlungen zu dem von EWR nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlan-
gen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fallig und ohne Abzug im Wege des SEPA-Lastschrift-
verfahrens zu zahlen. Daneben stehen dem Kunden nach Riicksprache mit EWR alternative Zah-
lungswege (z. B. Uberweisung) zur Verfiigung. Der Kunde informiert EWR vorab in Textform, sofern
Dritte fur ihn leisten. EWR ist berechtigt, Zahlungen Dritter abzulehnen.

Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann EWR angemessene MalRnahmen zur Durchsetzung
seiner Forderung ergreifen. Fordert EWR erneut zur Zahlung auf oder ldsst EWR den Betrag durch
Beauftragung eines Inkassodienstleisters (auch des Netzbetreibers) einziehen, stellt EWR dem Kun-
den die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemé&R Preisblatt in Rechnung. Auf Verlangen des
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen, die pauschale Berechnung muss einfach nach-
vollziehbar sein und darf die nach dem gew®ohnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht
tibersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden
oder wesentlich geringer als die Hohe der Pauschale. § 288 Abs. 5 BGB bleibt bei Unternehmern
unberiihrt.

Einwdnde gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung
nur,

sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so
hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine
Nachprifung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachpriifung nicht die ordnungs-
gemaRe Funktion der Messeinrichtung festgestelltist, oder

sofern aus Sicht eines verstandigen Kunden die ernsthafte Moglichkeit eines offensichtlichen Feh-
lers besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres er-
kennbaren Rechenfehlern oder bei weit auerhalb der Plausibilitdt liegenden Verbrauchsmengen,
auch wenn eine Nachprifung der Messeinrichtung deren ordnungsgemaRe Funktion bestatigt hat.
Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von Ziff. 4.3 unberthrt.

Gegen Forderungen von EWR kann nur mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten
Gegenanspriichen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht fur Anspriiche des Kunden aufgrund voll-
standiger oder teilweiser Nichterfullung oder mangelhafter Erfiillung der Hauptleistungspflichten.
Weiterhin gilt dies nicht fir Forderungen des Kunden gegen EWR, die im Rahmen des Riickabwick-
lungsverhdltnisses nach Widerruf des Vertrags entstehen, sofern der Kunde Verbraucher ist.

Vol hl / Sicherheitsleistung

EWR kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung inangemessener Hohe verlangen, wenn der
Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Hohe in Verzug ist, wenn der
Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwélf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerat oder in
sonstigen begrindeten Féllen.

Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Hohe und die Griinde fiir die Voraus-
zahlung sowie die Voraussetzungen fir ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlun-
gen legt EWR nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist frihestens zum Liefer-
beginn fallig. Die Hohe der Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden
Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder durchschnittlichen Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Ver-
brauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu berticksichtigen.

Die Vorauszahlung wird mit der jeweils ndchsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zah-
lung (Rechnungsbetrdge und Abschlige nach Ziff. 4.1) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abwei-
chung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig berech-
nete Betrag unverziiglich nachentrichtet bzw. erstattet.

Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann EWR beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B.
Bargeld- oder Chipkartenzéhler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit be-
auftragen.

Anstelle einer Vorauszahlung kann EWR von Kunden, die Unternehmer sind, eine Sicherheitsleistung
in Hohe der fir einen Zeitraum von zwei Liefermonaten voraussichtlich durchschnittlich zu leisten-
den Zahlungen verlangen. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, ist eine Sicherheitsleis-
tung nur zuldssig in Form einer unbedingten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Burgschaft
einer europdischen Bank. Die sich verbiirgende Bank muss ein Rating im ,,A“-Bereich von Standard
& Poors oder ein gleichwertiges Rating einer anderen international anerkannten Rating-Agentur
aufweisen.

EWR kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen
in Verzug ist. EWR wird die Sicherheit nur in dem Umfang verwerten, in dem dies zur Erfillung der
ruckstandigen Zahlungsverpflichtungen erforderlich ist.

Die Verwertung der Sicherheit nach Ziff. 5.6 wird EWR dem Kunden unter Fristsetzung in Textform
androhen, es sei denn, nach den Umsténden des Einzelfalls besteht Grund zu der Annahme, dass
eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spat erfolgen wirde. Ist der Abschluss des Vertrages fur den
Kunden ein Handelsgeschaft, betrdgt die Frist wenigstens eine Woche. In allen tbrigen Fallen be-
tragt sie einen Monat.

Die Sicherheit ist unverziglich zuriickzugeben, soweit ihre Voraussetzungen weggefallen sind.

Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Belieferung sowie zur Kiindigung in Ziff. 8
bleiben unberihrt.

Preise und Preisbestandteile / Zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte
| / Prei 1g nach billigem Ermessen

Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis und einem verbrauchsabhédngigen Arbeitspreis zusam-
men. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die fir die Belieferung aller Kunden in die-
sem Tarif anfallen. Dieser Preis enthalt die Kosten fiir Energiebeschaffung und Vertrieb (inkl. Entgelt
fiir die Nutzung des Virtuellen Handelspunktes, Konvertierungsentgelt, Konvertierungsumlage und
die EWR treffenden Belastungen aus dem Kauf von Emissionszertifikaten).

Der Preis nach Ziff. 6.1 erhoht sich um die von EWR (an den Bilanzkreisverantwortlichen und von
diesem) an den Marktgebietsverantwortlichen abzufiihrende Gasspeicherumlage gemaR § 35e
EnWG in der jeweiligen Hohe. Fur SLP-Marktlokationen wird die Gasspeicherumlage nicht auf
Grundlage der nach Ziff. 3.1 ermittelten Verbrauchswerte, sondern auf Grundlage der fir die jewei-
lige SLP-Marktlokation des Kunden allokierten Mengen abgerechnet, da diese Umlagen auch gegen-
tber EWR auf dieser Grundlage erhoben werden. Die Allokation ist die fur die Belieferung des Kun-
den erforderliche Zuordnung von Gasmengen zum von EWR genutzten Bilanzkreis.

Der Preis nach Ziff. 6.1 erhoht sich um die von EWR an den Netzbetreiber fir die Netznutzung zur
Belieferung des Kunden abzufiihrenden Netzentgelte in der jeweils geltenden Héhe. Die aktuelle
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Hohe des Netznutzungsentgeltes fiir das Netzgebiet des Kunden kann der Kunde auf der Homepage

seines Netzbetreibers erfahren.

Der Preis nach Ziff. 6.1 erhoht sich weiter um die von EWR an den Netzbetreiber aufgrund vertrag-

licher Vereinbarung zu leistenden Zahlungen zum Ausgleich der vom Netzbetreiber abzufihrenden

Konzessionsabgabe in der jeweils geltenden Hohe. Die aktuelle Hohe ergibt sich aus den Preisanga-

ben des Netzk ik auf dessen Inter

Der Preis nach Ziff. 6.1 erhoht sich weiter um die von EWR (an den Bilanzkreisverantwortlichen und

von diesem) an den Marktgebietsverantwortlichen fiir die Belieferung des Kunden gem. § 29 S. 2

GasNzV abzufiihrende SLP-Bilanzierungsumlage in der jeweils geltenden Hohe. Die jeweilige Hohe

der Bilanzierungsumlage veroffentlicht der Marktgebietsverantwortliche auf seiner Internetseite.

Der Preis nach Ziff. 6.1 erhoht sich um das von EWR an den Netzbetreiber abzufiihrende Entgelt fiir

den konventionellen Messstellenbetrieb mit Messeinrichtungen und Messsystemen in der jeweils

geltenden Hohe. EWR berechnet die vom Kunden zu zahlenden Entgelte im Rahmen von monatli-
chen Abschlagen bzw. Die bei Angebotslegung aktuelle Héhe des Entgeltes fiir den Messstellenbe-
trieb kann der Kunde auf der H seines M llent ibers erfahren.

a)  Wird oder ist eine nach diesem Vertrag von EWR belieferte Marktlokation des Kunden mit
einem intelligenten Messsystem oder einer modernen Messeinrichtung im Sinne des Mess-
stellenbetriebsgesetzes (MsbG) ausgestattet, entfallt die Erhhung des Preises nach Ziff. 6.1
fur diese Marktlokation. In diesem Fall schuldet nach den Vorgaben des MsbG grundsatzlich
der Kunde dem Messstellenbetreiber das Messstellenbetriebsentgelt, es sei denn, EWR ist
nach lit. b) zur Zahlung des Messstellenbetriebsentgelts gegeniiber dem Messstellenbetreiber
verpflichtet.

b) Ist EWR aufgrund einer vertraglichen, gesetzlichen oder regulierungsbehérdlichen Regelung
anstelle des Kunden verpflichtet, die Entgelte fir den Messstellenbetrieb mit intelligenten
Messsystemen oder modernen Messeinrichtungen fiir belieferte Marktlokationen des Kunden
an den Messstellenbetreiber abzufiihren, erhéht sich der Preis nach Ziff 6.1 um dieses Entgelt
in der jeweils vom grundzustandigen Messstellenbetreiber veréffentlichten Hohe. EWR wird
dem Kunden das zu zahlende Entgelt und den Umstand, dass sich der Preis nach Ziff. 6.1 um
dieses Entgelt erh6ht, informatorisch mitteilen, soweit und sobald ihm diese Umstinde be-
kannt sind. EWR ist berechtigt, mit grundzustandigen Messstellenbetreibern Vereinbarungen
zur Abrechnung der Entgelte fir den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen und
modernen Messeinrichtungen zu treffen, wonach der grundzustéandige Messstellenbetreiber
gegenulber EWR abrechnet, soweit EWR sicherstellt, dass eine zusatzliche Inanspruchnahme
des Kunden fiir diese Entgelte durch den grundzustandigen Messstellenbetreiber ausgeschlos-
sen ist. Ziff. 6.7 Satz 3 gilt entsprechend.

Wird die Energiebeschaffung, die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss

mit zusatzlichen, in Ziff. 6.2 bis 6.6 und 6.8 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erh6ht

sich der Preis nach Ziff. 6.1 um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Hohe.

S. 1gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit

einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d.h. keine BuRgelder 0.3.) belegt

wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten fur die nach diesem Vertrag geschuldeten

Leistungen hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Hohe nach S. 1 und 2 fiihrt bei Erstattungen

(z. B.inForm negativer Umlagen) zu einer entsprechenden Entgeltreduzierung. Eine Weiterberech-

nung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Héhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei

Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterbe-

rechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschrankt, die nach dem

Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhiltnis (z.B. nach Kopf oder

nach Verbrauch) zugeordnet werden kénnen. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der

Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird tiber eine solche Weiterberechnung spatestens mit

der Rechnungsstellung informiert.

Der Preis nach Ziff. 6.1 erhoht sich um die Energiesteuer in der jeweils geltenden Hohe (derzeit 0,55

ct/kWh). Zusatzlich féllt auf den nach S.1 erhéhten Preis und auf die gesondert an den Kunden wei-

tergegebenen Preisbestandteile nach Ziff. 6.2 bis 6.7 sowie auf etwaige zukunftige Steuern, Abga-
ben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziff. 6.11 die Umsatzsteuer in der jeweils
geltenden Hohe an.

EWR teilt dem Kunden die jeweils geltende Hohe eines nach Ziff. 6.2 bis 6.8 zu zahlenden Preisbe-

standteils auf Anfrage mit.

EWR ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziff. 6.1 — nicht hingegen die geson-

dert an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile nach Ziff. 6.2 bis 6.6 und 6.8 sowie etwaige

zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziff. 6.7 — durch
einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Emessen gemaR § 315 BGB anzupassen (Erhchungen
oder Senkungen). Anlass fiir eine solche Preisanpassung ist ausschlieRlich eine Anderung der in Ziff.

6.1 genannten Kosten. EWR tiberwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer

Preisanpassung ist auf die Verdanderung der Kosten nach Ziff. 6.1 seit der jeweils vorhergehenden

Preisanpassung nach dieser Ziff. 6.10 bzw. —sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziff. 6.10

erfolgt ist — seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen

Preisanpassung beschrankt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpas-

sung gegenlaufigzu saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung von EWR nach billigem Ermessen

bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu wéhlen, dass

Kostensenkungen nicht nach fir den Kunden ungiinstigeren MaRstaben Rechnung getragen werden

als Kostenerhohungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam wer-

den wie Kostenerhohungen. Der Kunde hat gemaR § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Auslbung des
billigen Emessens von EWR gerichtlich {iberpriifen zu lassen. Anderungen der Preise nach dieser

Ziff. 6.10 sind nur zum Monatsersten moglich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn EWR

dem Kunden die Anderungen bei Verbrauchern spatestens einen Monat, bei Unternehmern spates-

tens zwei Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der

Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksam-

werdens der Preisanpassung zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde von EWR in der Mitteilung geson-

dert hingewiesen.

Informationen Uber aktuelle Produkte (insbesondere gebindelte Produkte bzw. Leistungen) und

Tarife erhdlt der Kunde unter der Tel.-Nr. 06241 848-122 oder im Internet unter www.ewr.de.

Anderungen des Vertrages

Die Regelungen des Vertrages beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. ENWG, GasGVV, GasNZV, MsbG, MessEG und MessEV,
héchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschliisse der Bundesnetzagentur). Das ver-
tragliche Aquivalenzverhiltnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Anderungen der
gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesianderungen, sofern deren
konkreter Inhalt nicht bereits — etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des férmlichen Gesetz-
gebungsverfahrens und dem Inkrafttreten — absehbar war), die EWR nicht veranlasst und auf die
EWR auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem MaRe gestért werden. Ebenso kann nach
Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene Liicke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der
Durchfiihrung des Vertrages entstehen lassen (etwa, wenn die Rechtsprechung eine Klausel fir un-
wirksam erklart), die nur durch eine Anpassung oder Ergénzung zu beseitigen sind. In solchen Féllen
ist EWR verpflichtet, den Vertrag — mit Ausnahme der Preise — unverziglich insoweit anzupassen
und/oder zu ergénzen, als es die Wiederherstellung des Aquivalenzverhaltnisses von Leistung und
Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragsliicken zur zumutbaren Fort- und
Durchfiihrung des Vertragsverhiltnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher Uberlei-
tungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrages nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten
maoglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn EWR dem Kunden die Anpassung spatestens einen
Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das
Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Vertragsanpassung zu kindigen. Hierauf wird der Kunde von EWR in der Mitteilung gesondert hin-
gewiesen.

Einstellung der Lieferung / Fristlose Kiindigung

EWR ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zustandi-
gen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem MaRe schuld-
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haft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwen-
det (,Energiediebstahl”) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten
Energieentnahme erforderlich ist.

Bei Zahlungsverzug des Kunden in Héhe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden Kalen-
dermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive
Mahn- und Inkassokosten, ist EWR ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die An-
schlussnutzung durch den zustdndigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Hat der Kunde eine
Sicherheit geleistet, gilt dies nur, sofern der Kunde mit einem Betrag in Zahlungsverzug ist, der die
Sicherheitsleistung nicht nur unerheblich Ubersteigt. Bei der Berechnung des Mindestbetrags blei-
ben nicht titulierte Forderungen auRer Betracht, die der Kunde schliissig beanstandet hat, oder die
wegen einer Vereinbarung zwischen EWR und dem Kunden noch nicht fallig sind, oder die aus einer
streitigen und noch nicht rechtskréftig entschiedenen Preiserhhung von EWR resultieren. Die Un-
terbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung auRer Verhdltnis zur Schwere des Zah-
lungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen
Verpflichtungen vollumfanglich nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spatestens vier
Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung der An-
schlussnutzung acht Werktage vorher durch briefliche Mitteilung unter Angabe des Zeitpunkts der
Auftragserteilung angekiindigt. EWR wird den Netzbetreiber zu dem in der Ankiindigung genannten
Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofiir der Netzbetreiber nach den
Vorgaben des Lieferantenrahmenvertrages Gas (Anlage 3 zur Kooperationsvereinbarung 13) sechs
weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde wird EWR auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbre-
chung zwingend entgegenstehen, unverziglich hinweisen.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu
ersetzen. EWR stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaR Preisblatt in
Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewoéhnlichen Lauf der Dinge
zu erwartenden Kosten nicht Gibersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche
Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der Pauschale. Die Belieferung
wird unverziglich wiederhergestellt, wenn die Grinde fur die Unterbrechung entfallen und die Kos-
ten der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt
es dem Kunden zur Verkiirzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugsermachti-
gung unbenommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung unverziiglich mittels
Uberweisung zu zahlen.

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekiindigt und die Lieferung ein-
gestellt werden. EWR muss den Kunden unverziglich beim zustdndigen Verteilnetzbetreiber abmel-
den. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle einer auRerordentlichen Kiindigung von EWR trotz
der Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen des Netzbetreibers, Prozessfristen aus den Fest-
legungen der BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen) tiber den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung
hinaus EWR bilanziell zugeordnet werden, ohne dass EWR daftir einen Ausgleich erhdlt (z. B.im
Rahmen der Mehr- oder Mindermengenabrechnung des Netzbetreibers), schuldet der Kunde fur
diese fortwéhrende Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor im Fall eines Energiediebstahls nach Ziff. 8.1, oder im Fall eines Zahlungsverzuges unter
den Voraussetzungen der Ziff. 8.2 Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kiindi-
gung mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen. Die Kiindigung unterbleibt in diesem Fall, wenn
die Folgen der Kiindigung auBer Verhaltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfénglich nach-
kommt.

Ein wichtiger Grund liegt bei Kunden, die Unternehmer sind, auch vor, wenn ein Zwangsvollstre-
ckungsverfahren gegen das gesamte Vermogen der anderen Partei oder eines wesentlichen Teils
dieses Vermogens eingeleitet wurde.

Fur EWR liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor, wenn der Kunde, der Unternehmer ist, ganz oder
teilweise eine geschuldete Vorauszahlung und/oder vereinbarte Sicherheit nicht leistet und seiner
Pflicht nicht innerhalb einer von EWR daraufhin gesetzten Frist von zwei Wochen nachkommt. Die
Fristsetzung erfolgt in einer weiteren Zahlungsaufforderung von EWR mit Kiindigungsandrohung.
Darlber hinaus ist EWR berechtigt, diesen Vertrag bei Vorliegen einer den Kunden, der Unterneh-
mer ist, betreffenden negativen Auskunft der Creditreform e. V. insbesondere zu folgenden Punkten
auBerordentlich zu kiindigen: erfolglose Zwangsvollstreckung, erfolglose Pfandung, eidesstattliche
Versicherung zum Vermogen, Restschuldbefreiung.

Jede Kindigung bedarf der Textform. EWR wird dem Kunden dessen Kiindigung unter Angabe des
Vertragsendes in Textform bestatigen.

Haftung

EWR haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfullung der Lieferpflicht
oder ungenauer oder verspateter Abrechnung) fur dadurch entstandene Schiaden nach MaRgabe
von Ziff. 9.2 bis 9.6.

Anspriiche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten in der Energiever-
sorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebes einschlieRlich des Netzan-
schlusses handelt, gegeniiber dem Netzbetreiber geltend zu machen.

EWR wird auf Wunsch des Kunden unverziglich Gber die mit der Schadensve rursachung zusammen-
hangenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie EWR bekannt sind oder von EWR in zumutbarer
Weise aufgeklart werden kénnen.

Inallen tibrigen Haftungsféllen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfullungs- und Verrichtungs-
gehilfen fur schuldhaft verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vor-
satz oder grobe Fahrldssigkeit herbeigefiihrt wurde; dies gilt nicht bei Schaden aus der Verletzung
des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfiillung die ordnungsgeméaRe Durchfihrung des Ver-
trages Uberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelméaRig ver-
trauen darf (sog. Kardinalpflichten).

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahr-
|assigkeit beruht, beschrankt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Ab-
schluss des Vertrages als mogliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Be-
ricksichtigung der Umstande, die sie kannte oder kennen musste, hatte voraussehen mussen. Glei-
ches gilt bei grob fahrldssigem Verhalten einfacher Erfiillungsgehilfen (nicht leitende Angestellte)
auRerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-, Kérper- oder Ge-
sundheitsschaden.

Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberihrt.

Umzug / Ubertragung des Vertrags

Der Kunde ist verpflichtet, EWR jeden Umzug unverziiglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums,
der neuen Anschrift und der neuen Zahlernummer oder Marktlokations-Identifikationsnummer in
Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spatestens 10 Werktage vor dem Um-
zugsdatum erfolgen, um EWR eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu ermog-
lichen.

Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Um-
zugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines
anderen Netzbetreibers zieht. EWR unterbreitet dem Kunden fiir die neue Entnahmestelle auf
Wounsch gerne ein neues Angebot.

Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetreibers kann der Kunde den Vertrag mit
einer Frist von sechs Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zukiinftigen Anschrift oder
der zur Bezeichnung seiner zukinftigen Entnahmestelle verwendeten Marktlokations-Identifikati-
onsnummer kiindigen. Die Kiindigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wir-
kung zu einem spateren Zeitpunkt erklart werden. Die Kiindigung beendet diesen Vertrag nicht und
EWR wird den Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen an seinem neuen Wohnsitz weiter-
beliefern, wenn EWR dem Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kindigung anbietet
und die Belieferung an dessen neuem Wohnsitz méglich ist. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Ein-
zugs setzt voraus, dass der Kunde EWR das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.

Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 10.1 aus Griinden, die dieser zu vertreten hat, und
wird EWR die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere
Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, fiir die EWR gegentiiber dem &rtlichen Netzbetrei-
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ber einstehen muss und fir die EWR von keinem anderen Kunden eine Vergiitung zu fordern be-
rechtigt ist, nach den Preisen des Vertrages zu verglten. Die Pflicht von EWR zur unverziglichen
Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Anspriiche von EWR auf entgangenen Gewinn we-
gen einer nicht oder verspatet erfolgten Belieferung an der neuen Entnahmestelle bleiben unbe-
riihrt.

EWR ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell,
technisch und wirtschaftlich leistungsfahigen Dritten zu libertragen. Eine Ubertragung nach Satz 1
ist dem Kunden spatestens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der Ubertragung unter Angabe dieses
Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer Ubertragung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ubertragung zu kiindigen.
Hierauf wird der Kunde von EWR in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung
von Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Uber-
tragungen im Sinne des Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziff. 10.5 unberihrt.

Vertragsstrafe

Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messein-
richtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist EWR berechtigt, eine Vertragsstrafe zu
verlangen. Diese ist fur die tatsachliche, sofern nicht feststellbar, fur die geschatzte Dauer des un-
befugten Gebrauchs, ldngstens aber fur sechs Monate auf der Grundlage einer taglichen Nutzung
der unbefugt verwendeten Verbrauchsgerate von bis zu zehn Stunden nach dem fir den Kunden
geltenden Vertragspreis zu berechnen.

Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorséatzlich oder grob fahrléssig die
Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe
betragt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfillung seiner Verpflichtung nach dem fur
ihn geltenden Vertragspreis zusatzlich zu zahlen gehabt hatte. Sie darf fir den tatsachlichen, sofern
der Beginn der Mitteilungspflicht nicht feststellbar ist, fiir einen geschatzten Zeitraum, ldngstens
aber fur einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

g nund / Lieferanter
Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim jeweils zustéandigen Netzbe-
treiber erhiltlich.

Ein Lieferantenwechsel erfolgt ziigig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist EWR verpflichtet,
dem neuen Lieferanten den fir ihn maRgeblichen Verbra uch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums
mitzuteilen. Soweit EWR aus Grinden, die EWR nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermit-
teln kann, ist der geschatzte Verbrauch anzugeben.

Informati zu Wart

Streitbeilegungsverfahren

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Bean-
standungen von Verbraucherni. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss
oder zur Qualitdt von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss
an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im
Verfahren nach & 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen
zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: EWR Aktiengesellschaft, Lutherring
5,67547 Worms / Tel.: 06241 848-122 / Fax: 06241 848-410 / E-Mail: kundenzufriedenheit@ewr.de.
Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 S. 4 Ver-
fahrensordnung zur Durchfiihrung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen
der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist geantwortet
hat. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberiihrt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der
Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle
hemmt die gesetzliche Verjahrung gemaR § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die
Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unbe-
rihrt.

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., FriedrichstraBe
133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240-0, Telefax: 030/2757240-69, E-Mail: info@schlichtungs-
stelle-energie.de, Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de. Allgemeine Informationen der
Bundesnetzagentur zu Verbraucherrechten fur den Bereich Elektrizitdt und Gas sind erhaltlich Gber
den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon:
0228/141516, Telefax: 0228/148872, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

14.

15.

16.

17.
17.1.
17.2.

18.

EWR
Infor i nach dem

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundes-
stelle fir Energieeffizienz eine Liste gefihrt, in der Energiedienstieister, Anbieter von Energieaudits
und Anbieter von EnergieeffizienzmaRnahmen aufgefihrt sind. Weiterfihrende Informationen zu
der so genannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten Sie unter www.bfee-online.de.
Sie kénnen sich zudem bei der Deutschen Energieagentur tber das Thema Energieeffizienz umfas-
send informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info.

nstleist

Nutzung Online Kundenportal

EWR unterhilt ein Online Kundenportal unter www.ewr.de/kundenportal. Der Kunde kann sich frei-
willig registrieren; bezieht der Kunde einen Online-Tarif, ist er verpflichtet, sich in dem Kunde nportal
zu registrieren. Bei Online-Tarifen kann EWR den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist in Textform
kindigen und die Lieferung einstellen, wenn der Kunde keine giiltige erreichbare E-Mail-Adresse zur
Verfugung stellt, oder sich nicht fiir das Kundenportal registriert hat. EWR ist berechtigt, Rechnun-
gen und sonstige Schreiben dem Kunden in seinem Kundenportal-Konto zu hinterlegen. Uber die
Verfligbarkeit von Rechnungen und sonstigen Schreiben erhdlt der Kunde jeweils eine E-Mail-Be-
nachrichtigung an seine in dem Kundenportal angegebene E-Mail-Adresse. Der Kunde verpflichtet
sich, die Rechnungen bzw. sonstigen Schreiben dort abzurufen. EWR behalt sich vor, vertragswe-
sentliche Informationen und Unterlagen dem Kunden in Textform (z.B. Brief, Telefax, E-Mail, tiber
das Kundenportal) mitzuteilen. Der Kunde verpflichtet sich, bei Anderungen seiner E-Mail-Adresse
unverziglich seine in dem Kundenportal hinterlegte E-Mail-Adresse zu aktualisieren. Zusatzlich gel-
ten die Nutzungsbedingungen des EWR Kundenportals.

Gerichtsstand

Der Gerichtsstand fur Kaufleute im Sinne des HGB, juristische Personen des 6ffentlichen Rechts und
offentlich-rechtliche Sondervermégen ist ausschlieBlich Worms. Das Gleiche gilt, soweit zulassig,
wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

Schlussbestimmungen

Die Regelungen dieses Vertrags sind abschlieRend. Miindliche Nebenabreden bestehen nicht.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder wer-
den, so bleibt der Vertrag im Ubrigen wirksam.

Energiesteuer-Hinweis
Fir das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas giltfolgender Hinweis gemaR der Energiesteuer-
Durchfiihrungsverordnung:

“Steuerbeglinstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine
solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchfiihrungsver-
ordnung zuldssig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In
Zweifelsfallen wenden Sie sich bitte an Ihr zustandiges Hauptzollamt.”
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	2.4. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist EWR, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Anspr...
	2.5. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere...
	2.6. EWR ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzan...

	3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung / Abrechnungsinformationen / Verbrauchshistorie
	3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers bzw. Netzbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetre...
	3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten von EWR oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen Bem...
	3.3. EWR kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Die Höhe der Abschlagszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleic...
	3.4. Zum Ende jedes von EWR festgelegten Abrechnungszeitraumes, der ein Jahr nicht überschreitet, und zum Ende des Vertragsverhältnisses wird von EWR eine Abrechnung nach seiner Wahl in elektronischer Form oder in Papierform erstellt. Abweichend von S...
	3.5. Erfolgt die Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z.B. über ein intelligentes Messsystem), ist EWR berechtigt, anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, die Entgelte nach diesem Vertrag für die im Liefermonat gelieferte Energie monatlich abzu...
	3.6. Erhält der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelligentes Messsystem), erhält er unentgeltlich die (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach § 4...
	3.7. Auf Wunsch des Kunden stellt EWR dem Kunden und/oder einem von diesem benannten Dritten, soweit verfügbar, ergänzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie zur Verfügung. EWR stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß P...
	3.8. Der Kunde kann jederzeit von EWR verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen bzw. des Messsystems an seiner Abnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne von § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die K...
	3.9. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen bzw. des Messystems eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Gru...
	3.10. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums oder beginnt oder endet der Abrechnungszeitraum untermonatlich (z.B. bei untermonatlicher Aufnahme oder Beendigung der Belieferung), so rechnet EWR geänderte verbrauchsunabhän...

	4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
	4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem von EWR nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fällig und ohne Abz...
	4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann EWR angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert EWR erneut zur Zahlung auf oder lässt EWR den Betrag durch Beauftragung eines Inkassodienstleisters (auch des Netzbetre...
	4.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,
	4.3.2 sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit außerhalb der Plau...
	4.4. Gegen Forderungen von EWR kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
	Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Hauptleistungspflichten. Weiterhin gilt dies nicht für Forderungen des Kunden gegen EWR...

	5. Vorauszahlung / Sicherheitsleistung
	5.1. EWR kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt i...
	5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt EWR nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die ...
	5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Rechnungsbeträge und Abschläge nach Ziff. 4.1) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wi...
	5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann EWR beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.
	5.5. Anstelle einer Vorauszahlung kann EWR von Kunden, die Unternehmer sind, eine Sicherheitsleistung in Höhe der für einen Zeitraum von zwei Liefermonaten voraussichtlich durchschnittlich zu leistenden Zahlungen verlangen. Sofern die Parteien nichts ...
	5.6. EWR kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist. EWR wird die Sicherheit nur in dem Umfang verwerten, in dem dies zur Erfüllung der rückständigen Zahlungsverpflichtungen erforderlich...
	5.7. Die Verwertung der Sicherheit nach Ziff. 5.6 wird EWR dem Kunden unter Fristsetzung in Textform androhen, es sei denn, nach den Umständen des Einzelfalls besteht Grund zu der Annahme, dass eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spät erfolgen wür...
	5.8. Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, soweit ihre Voraussetzungen weggefallen sind.
	5.9. Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Belieferung sowie zur Kündigung in Ziff. 8 bleiben unberührt.

	6. Preise und Preisbestandteile / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1. Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis und einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis zusammen. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen. Dieser Preis enthält die Kosten für E...
	6.4. Der Preis nach Ziff. 6.1 erhöht sich weiter um die von EWR an den Netzbetreiber aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu leistenden Zahlungen zum Ausgleich der vom Netzbetreiber abzuführenden Konzessionsabgabe in der jeweils geltenden Höhe. Die akt...
	6.5. Der Preis nach Ziff. 6.1 erhöht sich weiter um die von EWR (an den Bilanzkreisverantwortlichen und von diesem) an den Marktgebietsverantwortlichen für die Belieferung des Kunden gem. § 29 S. 2 GasNZV abzuführende SLP-Bilanzierungsumlage in der je...
	6.7 Wird die Energiebeschaffung, die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziff. 6.2 bis 6.6 und 6.8 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich der Preis nach Ziff. 6.1 um die hieraus entst...
	6.8 Der Preis nach Ziff. 6.1 erhöht sich um die Energiesteuer in der jeweils geltenden Höhe (derzeit 0,55 ct/kWh). Zusätzlich fällt auf den nach S.1 erhöhten Preis und auf die gesondert an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile nach Ziff. 6.2 bi...
	6.9 EWR teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziff. 6.2 bis 6.8 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	6.10 EWR ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziff. 6.1 – nicht hingegen die gesondert an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile nach Ziff. 6.2 bis 6.6 und 6.8 sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitli...
	6.11 Informationen über aktuelle Produkte (insbesondere gebündelte Produkte bzw. Leistungen) und Tarife erhält der Kunde unter der Tel.-Nr. 06241 848-122 oder im Internet unter www.ewr.de.

	7. Änderungen des Vertrages
	Die Regelungen des Vertrages beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, GasGVV, GasNZV, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschlüsse der Bund...

	8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung
	9. Haftung
	9.3. EWR wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie EWR bekannt sind oder von EWR in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	9.4. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde;...
	9.5. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertrags...
	9.6. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	10. Umzug / Übertragung des Vertrags
	10.2. Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. EWR unterbreitet dem Kunden für die...
	10.3. Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetreibers kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zukünftigen Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle ve...

	11. Vertragsstrafe
	12. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	12.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim jeweils zuständigen Netzbetreiber erhältlich.
	12.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist EWR verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit EWR aus Gründen, die EWR nicht zu v...

	13. Streitbeilegungsverfahren
	13.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbrau...

	14. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	15. Nutzung Online Kundenportal
	EWR unterhält ein Online Kundenportal unter www.ewr.de/kundenportal. Der Kunde kann sich freiwillig registrieren; bezieht der Kunde einen Online-Tarif, ist er verpflichtet, sich in dem Kundenportal zu registrieren. Bei Online-Tarifen kann EWR den Vert...
	16. Gerichtsstand
	17. Schlussbestimmungen
	17.1. Die Regelungen dieses Vertrags sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	17.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

	18. Energiesteuer-Hinweis
	Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender Hinweis gemäß der Energiesteuer-Durchführungsverordnung:
	“Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat s...


